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L34006 Abgabenordnung Steiermark

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

LAO Stmk 1963 §57 Abs1;

LAO Stmk 1963 §7 Abs1;

Rechtssatz

Für die Haftung wegen p ichtwidriger Unterlassung der Abgabenentrichtung kommt es nicht darauf an, ob die

Abgabenschulden in der Bilanz ausgewiesen werden bzw ausgewiesen werden müssen. Ebenfalls nicht

entscheidungsrelevant ist die Frage, ob für den Verein, dessen Obmann der zur Haftung Herangezogene ist, eine

Buchführungspflicht bestanden hat.
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